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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

Frohe Botschaften, hehre Ziele,   
außenpolitische Krisenherde 
 

EUROPÄISCHER RAT VOM 19./20.  DEZEMBER 

 

Auf dem letzten Europäischen Ratsgip-

fel 2013 mussten die Staats- und Re-

gierungschefs eine ehrgeizige Agenda 

kurz- wie langfristiger Themen abarbei-

ten: Zuvorderst sollten sie der kriseln-

den Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) einen neu-

en Schub verleihen. Traditionell erör-

tert der Ratsgipfel am Jahresende auch 

Fragen der EU-Erweiterung: Die Bei-

trittverhandlungen mit Serbien werden 

im Januar beginnen. Daneben standen 

auch wirtschaftspolitische Themen auf 

der Tagesordnung: Am Vorabend hat-

ten die Finanzminister einen Durch-

bruch zur Bankenabwicklung erzielt. 

Deutschland trieb mit Unterstützung 

des Ratspräsidenten die Diskussionen 

um die Reformverträge voran. Auf-

grund der Ereignisse der vergangenen 

Wochen und Monate rückten darüber 

hinaus auch der Umgang mit Zuwande-

rungsströmen, die Entwicklungen in 

der Ukraine und zwei außenpolitische 

Krisenherde (Syrien, Zentralafrikani-

sche Republik) auf die Agenda. 

 

Im Vorfeld des Gipfels einigte sich die EVP 

bei ihrem Treffen über den Prozess der Er-

nennung ihres Spitzenkandidaten. Die EVP 

nimmt Nominierungen ab Anfang Februar 

bis zum Kongress der EVP (6./7. März 2014 

in Dublin, Irland) entgegen. Nominieren 

dürfen nur Vollmitglieder mit Unterstützung 

zweier Parteien aus zwei verschiedenen 

Ländern, die nicht Herkunftsland des Kandi-

daten sind. Genannt werden neben den Mi-

nisterpräsidenten Kenny (Irland), Tusk (Po-

len) und Katainen (Finnland) auch der ehe-

malige luxemburgische Premier Jean-Claude 

Juncker. Es existiert keine Zwangsläufigkeit 

dahingehend, dass der Spitzenkandidat 

auch Kandidat der EVP für die Kommissi-

onsspitze wird. Allerdings gehen Beobachter 

davon aus, dass sich die EVP mit der Festle-

gung auf einen Spitzenkandidaten auch 

über die Personalfrage Kommissionspräsi-

dent geeinigt haben wird. Eine Vorausset-

zung ist, dass die EVP auch im nächsten 

Parlament die stärkste Fraktion stellt. Das 

ist jedoch unsicher. 

 

1. Gemeinsame Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik 

 

Erstmals seit Dezember 2008 beschäftigten 

sich die Staats- und Regierungschefs wieder 

ausführlich bei einem Europäischen Ratsgip-

fel mit der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP). Hintergrund: 

In den vergangenen Jahren hat die GSVP 

eine ernüchternde Entwicklung genommen: 

In Konflikten mit europäischer Beteiligung 

spielte sie zuletzt nur eine marginale Rolle. 

Die verteidigungspolitischen Schwergewich-

te Frankreich und Großbritannien gingen 

entweder unilateral vor oder setzten auf bi-

laterale Zusammenarbeit außerhalb des EU-

Rahmens. Entgegen zahlreichen Prognosen 

haben auch die durch die Wirtschafts- und 

Finanzkrise bedingten Einschnitte in den na-

tionalen Verteidigungshaushalten bislang 

nicht zum notwendigen politischen Willen 

für mehr Zusammenarbeit geführt. Seit 

2012 gibt es immer wieder Initiativen, der 

GSVP neues Leben einzuhauchen. Die Grün-

de: sicherheitspolitische Herausforderungen 

in der unmittelbaren und erweiterten euro-

päischen Nachbarschaft, Verringerung der 

Verteidigungsbudgets mit teils dramatischen 

Folgen für Verteidigungsfähigkeiten, For-

schung und die Verteidigungsindustrie. Ein 

Bericht des Europäischen Parlaments 

schätzte kürzlich die durch die fehlende Zu-

sammenarbeit in diesem Politikbereich jähr-

lich entstehenden Kosten auf ca. 130 Milli-

arden EUR. In den vergangen Monaten hat-
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ten die Verteidigungsminister (Schlussfolge-

rungen vom 25. November), die Hohe 

Vertreterin Catherine Ashton (Bericht Mitte 

Oktober), die Europäische Kommission (Mit-

teilung zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-

keit des Verteidigungssektors im Juli) und 

auch das Europäische Parlament (hier spiel-

ten auf EVP-Seite die Europaabgeordneten 

Michael Gahler, Arnaud Danjean und 

Krzysztof Lisek eine wichtige Rolle) ihre 

Vorschläge einfließen lassen. Bei der Koor-

dinierung der Arbeiten spielte das Kabinett 

der EU-Ratspräsidenten van Rompuy eine 

entscheidende Rolle.  

Auf dem Ratsgipfel wollten die Staats- und 

Regierungschefs ein klares politisches Signal 

zur Stärkung der GSVP setzen. Konkret 

formulierten sie drei Ziele: Verbesserung 

der Effizienz und der Sichtbarkeit der GSVP, 

Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten 

und Stärkung der Europäischen Verteidi-

gungsindustrie. Zweck war mithin weniger 

eine großangelegte strategische Debatte, 

sondern in erster Linie pragmatische Schrit-

te und die Einleitung eines langfristig ausge-

legten Prozesses zur Stärkung der GSVP. 

 

Verbesserung der Effizienz und der 

Sichtbarkeit der GSVP: 

Leitprinzipien der GSVP: Die Staats- und 

Regierungschefs betonten die Bedeutung 

der Vernetzten Sicherheit („comprehensive 

approach“) für die Außenpolitik und begrüß-

ten die am 11. Dezember diesbezüglich ver-

öffentlichte gemeinsame Mitteilung der Ho-

hen Vertreterin und der Europäischen 

Kommission. Diese sieht u. a. konkrete Vor-

schläge zur besseren Koordination unter-

schiedlicher EU-Politiken, der Mitgliedstaa-

ten sowie der außenpolitischen Instrumente 

der EU vor. Weitere Vorhaben: Einbettung 

der GSVP-Einsätze in langfristige Strategien 

und Stärkung der Rolle der EU-

Delegationen. Darüber hinaus beabsichtigt 

die EU die Forcierung der Abstimmung mit 

anderen sicherheitspolitischen Akteuren. Auf 

Wunsch insbesondere der mittelost- und 

südosteuropäischen EU-Mitglieder heben die 

Schlussfolgerungen dabei wiederholt die 

zentrale Rolle der NATO hervor. Bemer-

kenswert: Unmittelbar vor dem Beginn des 

Ratsgipfels fand ein separates Treffen der 

Gipfelteilnehmer mit NATO-Generalsekretär 

Rasmussen statt. Dieser begrüßte ausdrück-

lich die geplanten Maßnahmen zur Stärkung 

der GSVP, forderte eine größere Einsatz-

freudigkeit von den EU-Staaten und lobte in 

diesem Kontext den französischen Einsatz in 

Mali.  

Bessere Nutzung bestehender Instrumente: 

Die Staats- und Regierungschefs wollen die 

seit 2007 bestehenden, aber noch nie ge-

nutzten EU-Gefechtsverbände (EU Battle 

Groups) flexibler einsetzbar machen: so 

könnten etwa, wie von Deutschland vorge-

schlagen, nur Komponenten eines Gefechts-

verbands zum Einsatz kommen.  

Finanzierung der GSVP: Geplant ist eine Re-

form des Finanzierungsinstuments für die 

militärischen GSVP-Missionen, des sog. 

Athena-Mechanismus.  

Für längere Diskussionen sorgte ein franzö-

sischer Vorstoß: Staatspräsident Hollande 

forderte eine stärkere gemeinsame Finan-

zierung aller – also auch unilateraler (!) -  

Militärmissionen. Anlass ist der französische 

Einsatz in der zentralafrikanischen Republik, 

den die EU-Mitgliedstaaten zwar begrüßt 

hatten, der aber nicht unter EU-Flagge 

steht. Hollandes Forderung war für Großbri-

tannien und Deutschland inakzeptabel, aber 

auch bei anderen Mitgliedstaaten sehr um-

stritten und fand sich mithin nicht in den 

Schlussfolgerungen wieder. Begründung: 

Der Einsatz sei nicht im Rahmen der GSVP 

und wie schon die Intervention in Mali ohne 

ausreichende Absprache mit den europäi-

schen Partnern erfolgt. Die Kanzlerin mahn-

te in solchen Fällen künftig eine engere 

Konsultation mit den Mitgliedstaaten und 

Brüssel an. Entsprechend deutlich hatte sie 

sich auch im Vorfeld während des EVP-

Gipfels geäußert. 

Weitere Schritte: Unterstützung von Dritt-

staaten und regionalen Organisationen 

durch Ausbildung und Material zur Verbes-

serung ihrer Krisenreaktionsfähigkeit  (sog. 

„Ausbildung und Ausrüstung“- Initiative). 

Auch dies war ein deutsches Anliegen.  

Keine Erwähnung findet die von Experten 

und Politikern geforderte Konzeption eines 

Europäischen Verteidigungsweißbuchs. Der 

Gipfel forderte lediglich die Ausarbeitung 

eines politischen Rahmens für Cyberabwehr 

(2014) und einer EU-Strategie für maritime 

Sicherheit (Juni 2014). Im Laufe von 2015 

soll die Hohe Vertreterin (bzw. ihr(e) Nach-

folger(in)) eine Analyse der sicherheitspoli-
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tischen Herausforderungen für die EU aus-

arbeiten. Offen ist, ob es sich dabei de facto 

um eine Neufassung der Europäischen Si-

cherheitsstrategie handeln wird. 

 

Intensivierung der Fähigkeitsentwick-

lung: 

Die Ziele: Effizienzsteigerung und Bünde-

lung knapper nationaler Ressourcen. Die 

Staats- und Regierungschefs befürworteten 

eine Reihe konkreter Projekte zum Ausbau 

von Schlüsselfähigkeiten: Entwicklung von 

Luftbetankungskapazität, stärkere Syner-

gien und Verringerung der Fragmentierung 

im Bereich der Luftfahrt, Satellitenkommu-

nikation, Entwicklung einer Cyber-Fahrplans 

mit konkreten Projekten. Weiteres Leucht-

turmprojekt: die Entwicklung ferngesteuer-

ter Flugsysteme (Drohnen) zwischen 2020 

und 2025. Sowohl die NATO als auch die 

Europäische Verteidigungsagentur hatten 

hier konkrete Projekte gefordert. 

Darüber hinaus einigten sich die Staats- und 

Regierungschefs auf eine stärkere Koordi-

nierung der nationalen Verteidigungspla-

nung. Hier soll die Europäische Verteidi-

gungsagentur in Zusammenarbeit mit der 

Hohen Vertreterin bis Ende 2014 den Rah-

men für eine langfristige Koordinierung aus-

arbeiten. Dies soll in enger Absprache mit 

der NATO erfolgen.  Des Weiteren sprach 

sich der Gipfel für eine Ausweitung der Poo-

ling und Sharing-Initiativen  aus. Bis Ende 

2014 soll die Europäische Verteidigungs-

agentur einen Vorschlag für eine bessere 

Zusammenarbeit bei gemeinsamen Beschaf-

fungsprojekten erarbeiten. London, Stock-

holm und Prag hatten sich gegen die explizi-

te Nennung eines gemeinsamen Mechanis-

mus ausgesprochen. Zudem will die EU die 

Entwicklung ziviler Fähigkeiten stärken. 

 

Stärkung der Europäischen Verteidi-

gungsindustrie:  

Ziele:  Stärkung der Europäischen Techno-

logischen und Industriellen Verteidigungs-

basis, Schaffung eines Binnenmarktes für 

Verteidigungsgüter, verbesserter Marktzu-

gang für kleine und mittlere Unternehmen.  

Ausdrücklich betonen die Schlussfolgerun-

gen die Bedeutung der Verteidigungsindust-

rie für Innovation, Wirtschaft und Wettbe-

werbsfähigkeit. Dieser Abschnitt war nicht 

unumstritten: Einige Mitgliedstaaten forder-

ten mehr Marktnähe, andere sind darauf 

bedacht, ihre nationale Verteidigungsindust-

rie zu schützen. Im Einzelnen: 

- Der Europäische Rat begrüßte die 

Juli-Mitteilung der Kommission. Die Staats- 

und Regierungschefs verpflichten sich zur 

Umsetzung der Beschaffungsrichtlinie.  

- Konsens bestand über die Notwen-

digkeit der Stärkung von Synergien zwi-

schen ziviler und militärischer Forschung. 

Hier will die Kommission auch die Auswir-

kungen der Horizont 2020-Strategie auf den 

Bereich Verteidigung und Sicherheit prüfen.  

- Ein Kernaspekt ist die Entwicklung 

gemeinsamer Normungs- und Zertfizie-

rungsprozeduren. Hier wäre der Mehrwert 

für die Industrie besonders groß. Die Euro-

päische Verteidigungsagentur wird in Zu-

sammenarbeit mit der Europäischen Kom-

mission bis Mitte 2014 entsprechende Fahr-

pläne vorlegen.  

- Die Staats- und Regierungschefs 

wollen den Marktzugang für Kleine und Mitt-

lere Unternehmen (KMU) verbessern. Die 

Europäische Kommission soll ausloten, wie 

Beschaffungsketten für KMUs aller Mitglied-

staaten geöffnet werden können. 

 

Im Juni 2015 will sich der Europäische Rat 

erneut mit der Verteidigungspolitik ausei-

nandersetzen und die bis dahin erzielten 

Fortschritte bewerten.  

 

Bei nahezu allen Mitgliedstaaten gibt es ei-

nen weitgehenden Konsens zur Stärkung 

der GSVP. Großbritannien sieht Verteidi-

gungspolitik als Domäne der Mitgliedstaaten 

und der NATO – obgleich im Vorfeld sowohl 

die NATO, als auch die USA klar eine Stär-

kung der GSVP begrüßten. An verschiede-

nen Stellen sorgte London für eine Ab-

schwächung der Rolle der Kommission. 

 

Kommentar 

Auf den ersten Blick mögen die Ergebnisse 

des „Verteidigungsgipfels“ ernüchternd sein. 

Der Gipfel liefert keine strategische Vision 

für die GSVP: So findet sich kein Wort über 

ein Verteidigungsweißbuch oder auch über 

die Notwendigkeit der „strategic autonomy“ 

der EU. Einige seit Jahren geforderte Neue-

rungen (z.B. die Schaffung eines permanen-

ten Hauptquartiers) finden keine Erwäh-

nung. Gleichwohl enthalten die Schlussfol-
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gerungen wichtige Elemente für die prakti-

sche Zusammenarbeit, wie etwa die Koordi-

nierung nationaler Verteidigungsplanungen 

oder die konkreten Projekte zur Verbesse-

rung der Verteidigungskapazitäten. Insbe-

sondere die Pläne für die Schaffung eines 

funktionsfähigen Verteidigungsbinnenmark-

tes (Beschaffungsrichtlinie, Zertifizierung 

und Normung, Marktöffnung für KMUs),  

enthalten einen spürbaren Mehrwert für die 

kriselnde Europäische Verteidigungsindust-

rie. Wichtig: Zu zahlreichen Vorhaben gibt 

es konkrete Arbeitsaufträge an EU-

Institutionen und Mitgliedstaaten mit Frist-

setzung. Dies ist Ergebnis der Erfahrungen 

nach dem letzten Verteidigungsgipfel im 

Dezember 2008. Damals hatte man ehrgei-

zige Projekte – oftmals ohne konkrete Fris-

ten – beschlossen, die letztlich Wunschden-

ken blieben. Dieses Mal beschränkten sich 

die Teilnehmer auf deutlich bescheidenere, 

aber realistischere Schritte. Der Mehrwert 

des Gipfels wird sich erst in den kommen-

den Jahren zeigen: Gegen einige Vorhaben 

gibt es noch Widerstände. Die Zukunft wird 

zeigen, ob es tatsächlich ein nachhaltiges 

Umdenken zur Bedeutung der GSVP gibt. 

Letztlich bleibt vieles vom in den letzten 

Jahren vermissten politischen Willen der 

Mitgliedstaaten abhängig. 

Zeitnah ist auch eine strategische Debatte 

über thematische und geographische Priori-

täten  der GSVP und eine mutigere Diskus-

sion zu ihren Instrumenten notwendig.  

Großbritannien gehen schon die aktuellen 

Pläne zu weit, andere Stimmen fordern die 

Schaffung einer europäischen Armee. Ange-

sichts der dramatischen Folgen der Kürzun-

gen für die Verteidigungsetats der Mitglied-

staaten spricht vieles für die Notwendigkeit 

der letzteren Option. Es bleibt zu hoffen, 

dass der Bericht, den die Hohe Vertreterin  

oder ihr(e) Nachfolger(in) bis 2015 zu den 

globalen Herausforderungen der EU ausar-

beiten soll, Antworten auf diese dringlichen 

Fragen liefern kann. 

 

 

2. Wirtschafts- und Währungsunion 

 

a) Bankenunion 

 

Die Diskussion beim Ratsgipel lehnte sich 

eng an die Beschlüsse des EcoFin-Rates an. 

Der Europäische Rat begrüßt die Beschlüsse 

der Finanz- und Wirtschaftsminister, die 

sich auf Folgendes verständigt hatten:  

(1) Gemeinsamer Abwicklungsmechanismus 

(„Single Resolution Mechanism“, SRM). Da-

mit steht der institutionelle Rahmen aus 

Abwicklungsgremium („Board“) und ge-

meinsamen Abwicklungsfonds. Sie komplet-

tieren die Bankenunion mit den verbunde-

nen Elementen der gemeinsamen Banken-

aufsicht (erster Pfeiler, der im  November 

2014 startet) und der Einlagensicherung 

(Beträge unter EUR 100.000 sind gesi-

chert).  

(2) Fahrplan zur stufenweisen Einführung 

des Abwicklungsfonds (‚Sicherungsnetzes’). 

Einführung ab 2016. 

(3) Strittig: Zuständigkeit und Prozess der 

Entscheidungsfindung. Wer entscheidet 

über die Abwicklung einer Geschäftsbank? 

Das Europäische Parlament wendet sich ge-

gen zu großen Spielraum für die Mitglieds-

staaten. Es setzt sich für die Einhaltung der 

Regeln des Abwicklungsmechanismus ein. 

Das Parlament möchte als Mitgesetzgeber 

daher gleichberechtigter Partner in den Ver-

handlungen sein. Vor allem geht es ihm um 

die Mitbestimmung über die Ausgestaltung 

des Abwicklungsfonds.  

Die Mitgliedsstaaten beharren auf die natio-

nale Ausgestaltung der Abwicklung. Die Ein-

lagensicherung soll auf nationaler Ebene als 

„Reserve“ fungieren. 

Bis zum Ende der Legislaturperiode des Par-

laments im nächsten Jahr wollen sich nun 

beide Parteien verständigen und die Regu-

lierung des SRM zumindest in Erster Lesung 

abschließen. Dies erfordert eine zwischen-

staatliche Einigung im Rat bis zum 01. März 

2014. 

 

Hintergrund: Die Teilnehmer stritten über 

das genaue Design des Abwicklungsfonds. 

Vergleichsweise stabile Länder mit einem 

intakten Bankensektor sprachen sich gegen 

eine schnelle Vergemeinschaftung aus. Die 

sog. Peripheriestaaten forderten eine Be-

schleunigung der Einrichtung der Systeme. 

Dabei spielt insbesondere die Frage einer 

direkten Bankenrekapitalisierung durch den 

ESM eine wichtige Rolle. Die Einrichtung des 

SRM und der Aufsicht war im Juni letzten 

Jahres für die sog. Geberländer die Bedin-
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gung für die Finanzierung maroder Banken 

direkt mit Rettungsschirmgeldern.  

Der Abwicklungsfonds (Aufbau ab 2015) 

greift, wo eine Rettung aus anderen Mitteln 

nicht möglich ist. Erster Schritt: dezidiertes 

und umfängliches Bail-In-Verfahren mit Ein-

bindung von Großanlegern, Anleihenbesit-

zern und Aktionären. Reicht dies nicht aus, 

wird der Abwicklungsfonds eingesetzt. Mittel 

aus dem ESM sollen nur in der Aufbauphase 

des Fonds herangezogen werden. Die Höhe 

der durch die Banken einzuzahlenden Bei-

träge bemisst sich an der Höhe der einge-

gangen Risiken. Volumen für den Zeitraum 

2016 bis 2025: EUR 55 Milliarden. Dieses 

soll ausreichen um die Banken im Bedarfs-

fall abzuwickeln. Sollten systemische Groß-

risiken die Eurozone aufzubrechen drohen, 

reichte dies natürlich nicht aus. 

Ab 2025 kann der Fonds in Notfällen eigen-

ständig Geld am Markt aufnehmen.  

Die EZB übernimmt die Aufsicht über etwa 

250 Banken innerhalb der Eurozone. 

Im Vorfeld des Gipfels positionierten sich 

auch die Parteien. Die EVP unterstrich die 

Bedeutung des Abwicklungsmechanismus 

und drängte stark auf strikte Einhaltung der 

Regeln.  

 

Zielsetzung vor dem Gipfel: Für die meisten 

Staats- und Regierungschefs ist die Finali-

sierung der Bankenunion Schwerpunkt der 

Sitzung des Europäischen Rates. Die Bemü-

hungen konzentrieren sich darauf, Vertrau-

en in die Banken der Europäischen Union zu 

generieren und den Interbankenmarkt zu 

beleben. 

 

Schlussfolgerungen: Die Staats- und Regie-

rungschefs bestätigen die Ergebnisse des 

ECOFIN-Rates. Sie begrüßen die Einigung 

der Gesetzgeber bezüglich der Einlagensi-

cherung, die abschlagsfrei Einlagen in Höhe 

von bis zu EUR 100.000,-- absichern und 

die Direktiven zur Abwicklung von Banken. 

Gleichzeitig forderte der Rat die Gesetzge-

ber auf, den gemeinsamen Bankenabwick-

lungsmechanismus noch vor dem Ende der 

Legislaturperiode zu beschließen. 

 

Kommentar 

Für Binnenmarktkommissar Barnier stellen 

die erzielten Einigungen einen Meilenstein 

dar. Der Beschluss trägt den Bedenken eini-

ger Mitgliedsstaaten (auch Deutschlands) 

Rechnung. Zwar erfolgt die Errichtung des 

Mechanismus zeitnah, jedoch begegnen die 

langen Übergangsfristen verdeckten Bilanz-

risiken. Vermutlich wird so noch vor den Eu-

ropawahlen eine endgültige Einigung zwi-

schen Parlament und Rat erreicht werden 

können. Die garantierte Einlagensicherung 

in Höhe von EUR 100.000 begegnet den 

Sorgen der Bürger, ihr Geld könne „verge-

meinschaftet“ werden. Spannend bleiben 

die Verhandlungen über die Besetzung des 

Vorstandes des Abwicklungsfonds, denn 

dieser entscheidet über das Eingreifen des 

Mechanismus. Der Vorstand muss in der La-

ge sein, effektive und zeitnahe Entschei-

dungen treffen zu können. Spekulanten hat-

ten in der Vergangenheit dort Gewinne rea-

lisieren können, wo die EU zu langsam war. 

Gerade für Interventionen am Sekundär-

markt für Staatsanleihen war dies entschei-

dend. Dies hatte in der Vergangenheit zu 

Verlusten für die EZB führen können. Nur 

bei schneller Handlungsfähigkeit des Ab-

wicklungsmechanismus’ ist gewährleistet, 

dass die in den Fonds fließende Einlagensi-

cherung zur Begleichung der Forderungen 

ausreicht. Erforderlich: Rat und Parlament 

müssen sich auf eine klare Abgrenzung und 

Eingrenzung ihrer Mitbestimmungsrechte 

verständigen. Dies  entscheidet  über den 

langfristigen Erfolg.  

Dem EP muss an einer raschen Einigung ge-

legen sein. Falls dies bis Ende März nichts 

gelingt, müsste das kommende Parlament 

entscheiden. Das aktuelle EP will sich kaum 

vorwerfen lassen, eine so wichtige Ent-

scheidung verschleppt zu haben. 

 

 

 

b) Stärkung wirtschaftspolitischer Ko-

ordinierung 

 

Ferner diskutierten die Staats- und Regie-

rungschefs ausführlich Pläne zur Stärkung 

der wirtschaftspolitischen Koordinierung, 

einer zentralen Säule des van Rompuy-

Berichts zur Vertiefung der Wirtschafts- und 

Währungsunion. Im Zentrum standen die 

Pläne zu den sog. „Reformverträgen“ (ver-

traglichen Vereinbarungen zwischen Kom-

mission und Mitgliedstaaten zur Durchfüh-

rung von Reformen zur Stärkung der Wett-
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bewerbsfähigkeit). Ein Solidarmechanismus 

soll deren Umsetzung finanziell unterstüt-

zen.  In den vergangenen Monaten hatte 

sich  - auch gegen große Widerstände ande-

rer Mitgliedstaaten -  die Bundesregierung 

für solche verbindlichen Instrumente stark 

gemacht. Hintergrund: Die Mitgliedstaaten 

setzten nur einen Bruchteil (die Bundesre-

gierung spricht von 10%) der im Rahmen 

des europäischen Semesters vorgegebenen 

länderspezifischen Empfehlungen tatsächlich 

um.  

Angesichts der weit auseinander liegenden 

Vorstellungen ging es beim Dezembergipfel 

nur um die Vorgabe von Leitlinien für die 

künftigen Arbeiten. Bemerkenswert: Im 

Vorfeld des Rates hatte Ratspräsident van 

Rompuy die Reformverträge als zentralen 

Pfeiler bezeichnet und damit die deutsche 

Position klar unterstützt. 

Unverändert gehen die Meinungen zwischen 

den Mitgliedstaaten weit auseinander, eine 

Mehrzahl der Mitgliedstaaten sieht entweder 

die vertraglichen Vereinbarungen an sich 

oder den damit verbundenen Solidarmecha-

nismus kritisch. Der Großteil steht den Vor-

schlägen abwartend, aber nicht kategorisch 

ablehnend gegenüber. Die meisten Mitglied-

staaten forderten eine starke Betonung der 

nationalen Eigenverantwortung. Griechen-

land äußerte wiederum die Befürchtung, 

dass mit den Reformverträgen durch die 

Hintertür noch striktere Sparvorgaben 

durchgesetzt werden könnten. Die Nieder-

lande lehnten die Schaffung eines neuen 

Solidarmechanismus ab. U. a. Finnland, die 

Slowakei und Lettland sind ebenfalls skep-

tisch. Die südlichen EU-Länder, Frankreich 

und Irland hingegen bestanden auf einer 

engen Verbindung zwischen Reform und So-

lidarmechanismus. 

 

Letztlich einigten sich die Staats- und Re-

gierungschefs auf die folgenden Leitlinien 

für die Reformverträge: 

- Mitgliedstaaten und Kommission 

schließen die vertraglichen Vereinbarungen 

ab, der Rat muss diese billigen. 

- Die Reformverträge sollen auf den 

nationalen Reformprogrammen und den 

länderspezifischen Empfehlungen aufbauen. 

Diese enge Kopplung an das Europäische 

Semester war eine Kernforderung mehrerer 

Mitgliedstaaten. 

- Der Abschluss der Reformverträge 

wäre für alle Mitglieder des Euroraums ver-

pflichtend (mit Sonderregelungen für Pro-

grammländer), stünde aber auch Nicht-

Euro-Ländern offen und wäre mit dem Bin-

nenmarkt vereinbar. 

- Mögliche Politikbereiche wären Ar-

beits- und Produktmärkte, Effizienzsteige-

rung des öffentlichen Sektors, Forschung 

und Innovation, Bildung, Beschäftigung und 

soziale Inklusion. 

- Mehrfach betont der Text nationale 

Eigenverantwortung und die Rolle nationaler 

Akteure (insbesondere der nationale Parla-

mente aber auch der Sozialpartner) bei der 

Erarbeitung der Reformverträge. 

- Die Kommission ist für die Überwa-

chung zuständig. 

Umstrittener ist die Ausgestaltung der Soli-

darmechanismen, insbesondere mit Hinblick 

auf die Finanzierung. Die Leitlinien: 

- Mögliche Finanzierung durch Darle-

hen, Zuschüsse oder Garantien. Hier könnte 

die EIB eine Rolle spielen. 

- Keine finanziellen Folgen für nicht 

an den Reformverträgen teilnehmende Mit-

gliedstaaten. Die Solidarmechanismen res-

pektieren Haushaltshoheit der Mitgliedstaa-

ten ohne Korrelation mit dem Mehrjährigen 

Finanzrahmen.  

Insgesamt wurden die Leitlinien in den ver-

gangenen Wochen aufgrund der oben ge-

nannten Widerstände mehrfach aufgeweicht 

und die nationale Eigenverantwortung be-

tont.  

Eine Verabschiedung beider Instrumente ist 

für Oktober 2014 geplant. Nicht zuletzt an-

gesichts der im Mai anstehenden Europa-

wahlen hatten sich die Gipfelteilnehmer 

darauf geeinigt, die Frist vom ursprüngli-

chen Junitermin um einige Monate nach hin-

ten zu verschieben.  

 

Kommentar 

Verbindliche Mechanismen zur stärkeren 

Bindungswirkung von Reformen sind not-

wendig, um den Reformdruck zu erhöhen 

bzw. aufrechtzuerhalten.  

Trotz einiger Fortschritte liegen die Vorstel-

lungen der Mitgliedstaaten noch weit aus-

einander. Daher ist auch die angestrebte 

Einigung für Oktober ein ehrgeiziges Vorha-

ben. Hoffnung macht, dass sowohl van 

Rompuy als auch Barroso fest entschlossen 
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sind, einen Abschluss noch in ihrer Amtszeit 

zu erreichen. Auch EZB-Präsident Draghi 

stützte beim Ratsgipfel deutlich die Position 

der Bundeskanzlerin.  Dennoch scheint eine 

Einigung eher für 2015 und 2016 realistisch.  

Die Vorstellungen der Bundesregierung und 

des Ratspräsidenten werden sich aber wohl 

nur in abgeschwächter Form realisieren las-

sen. Die Mitgliedstaaten werden die Herren 

des Verfahrens (und auch der Zielvorgaben) 

sein. Verschiedene Formulierungen in den 

Leitlinien bieten Schlupflöcher, um überhol-

te nationale Sondermodelle zu bewahren 

und sich unbequemen Reformen zu entzie-

hen. Anders ist dieser grundsätzlich sinnvol-

le Vorschlag vielen Mitgliedstaaten offen-

sichtlich nicht vermittelbar.  

Insgesamt kann die Bundesregierung die 

Entwicklungen beim Gipfel  zumindest als 

Teilerfolg verbuchen. Obschon etliche Mit-

gliedsstaaten weiterhin skeptisch sind, ha-

ben sich die Staats- und Regierungschef 

verpflichtet, das Thema weiter zu verfolgen.  

 

 

c) Wirtschafts- und Sozialpolitik 

 

Die Kommission legte den Teilnehmern den 

Jahreswachstumsbericht 2014 sowie den 

Warnmechanismus-Bericht vor. Wirtschaft-

lich erholt sich die EU langsam. Der wachs-

tumsfreundliche Haushaltskonsolidierungs-

kurs zeigt erste Erfolge. Die Reformbemü-

hungen sind förderlich, um der noch hohen 

Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken. 

Die vorrangigen Ziele des Jahreswachs-

tumsberichts: 

- Inangriffnahme einer differenzierten, 

wachstumsfreundlichen Haushaltskonsoli-

dierung 

-   Wiederherstellung einer normalen  

Kreditvergabe an die Wirtschaft 

-   Förderung von Wachstum und Wettbe-

werbsfähigkeit für heute und die Zukunft  

-  Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Be-

wältigung der sozialen Folgen der Krise 

-   Modernisierung der Verwaltungen  

-  Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Unter 

anderem sollen Anreize geschaffen werden, 

um den Faktor Arbeit steuerlich zu entlas-

ten, die Lohnentwicklung ist an Produktivi-

tätssteigerungen anzupassen und die Le-

bensarbeitszeit zu verlängern. In diametra-

lem Gegensatz dazu stehen die Rentenre-

formansätze der Bundesregierung.  

 

Italiens Premierminister Letta forderte re-

gelmäßige Erfolgskontrolle des Umsetzungs-

standes beim Pakt für Wachstum und Be-

schäftigung, den der Europäische Rat als 

eines der wichtigsten Instrumente zur Ver-

besserung der wirtschaftlichen Situation Eu-

ropas sieht. Dabei gälte es auch, die Be-

schäftigungsinitiative für Jugendliche umzu-

setzen. 

Die Europäische Investitionsbank stockte im 

Jahr 2013 ihr Eigenkapital auf. Dadurch 

steigerte sie ihr Kreditvergabevolumen – 

insbesondere an KMU – um fast 40%. Hoy-

er, Präsident der EIB wurde in seinen Be-

mühungen der erleichterten Kreditvergabe 

an KMU ermutigt. 

 

 

d) Soziale Dimension der EU 

 

Der Europäische Rat würdigte die Bedeu-

tung des Beschäftigungs- und Sozialbe-

reichs für das Europäische Semester. Ein 

Fortschrittsanzeiger soll beschäftigungs- 

und sozialpolitische Indikatoren enthalten, 

die bereits 2014 Bestandteil des Europäi-

schen Semesters sein sollen. Der Einsatz 

dieser Indikatoren verfolgt das Ziel, der Be-

deutung sozialer Entwicklungen angemes-

sen Rechnung zu tragen. Wichtig: Die Maß-

nahmen müssen mit den Grundsätzen zur 

Schaffung des Binnenmarkts vereinbar sein 

und können auch für Länder herangezogen 

werden, die nicht Teil des Währungsgebiets 

sind. 

 

3. EU-Erweiterung 

 

Traditionell beschäftigt sich der Europäische 

Rat im Dezember mit Fragen der EU-

Erweiterung. Dieses Mal standen mögliche 

Fortschritte für Serbien und Albanien im Fo-

kus. In beiden Fällen folgten die Gipfelteil-

nehmer den Empfehlungen des Ministerrats 

vom 17. Dezember. 

Albanien: Die Staats- und Regierungschefs 

werden frühestens im Juni 2014 eine Ent-

scheidung über den Kandidatenstatus Alba-

niens fällen. Die Europäische Kommission 

hatte in ihrem Erweiterungsbericht im Okto-

ber grünes Licht für die Verleihung gege-
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ben. Gründe: die im Juni im Wesentlichen 

ruhig und geordnet abgelaufenen Parla-

mentswahlen mit friedlichem Machtwechsel 

sowie Fortschritte bei Reformen der öffentli-

chen Verwaltung, des Justizsektors und der 

Parlamentsreform. Auch ein Großteil der 

EU-Mitgliedstaaten befürwortete eine Ver-

leihung des Beitrittsstatus bereits beim De-

zembergipfel. Deutschland, Frankreich, die 

Niederlande und Großbritannien hingegen 

bemängeln die unzureichenden Fortschritte 

bei der Bekämpfung von organisierter Kri-

minalität und Korruption. Insbesondere die 

Niederlande und Großbritannien drängten 

darauf, die Entscheidung auf den Juni zu 

verschieben, um die Implementierung erlas-

sener Beschlüsse prüfen zu können. Zuvor 

soll die Europäische Kommission einen se-

paraten Bericht über die Fortschritte zur 

Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und beim 

Kampf gegen die organisierte Kriminalität 

vorlegen. Weitere Bedingung: konstruktive 

Beziehungen zwischen Regierung und Op-

position. 

Serbien: Beim Junigipfel hatten die Staats- 

und Regierungschefs beschlossen, die Bei-

trittsverhandlungen mit Serbien zu eröffnen 

– allerdings nur unter Vorbehalt. So muss-

ten die Staats- und Regierungschefs diese 

Entscheidung auf Grundlage des Erweite-

rungsberichts der Europäischen Kommission 

im Rahmen des Dezembergipfels noch ein-

mal bestätigen, bevor die erste Regierungs-

konferenz stattfinden hätte können. Hinter-

grund: Serbien und das Kosovo hatten sich 

im April unter der Vermittlung der Hohen 

Vertreterin Catherine Ashton zu einer Ver-

einbarung über Grundsätze für eine Norma-

lisierung der Beziehungen durchgerungen. 

Einige Stimmen hatten daraufhin für einen 

raschen Beginn von Beitrittsverhandlungen 

geworben. Deutschland hatte mit niederlän-

discher und britischer Unterstützung hinge-

gen auf einen längerfristigen Nachweis der 

Dialogbereitschaft gedrängt. 

Aufgrund der in den letzten sechs Monaten 

erzielten Fortschritte beschlossen die 

Staats- und Regierungschefs auf Empfeh-

lung des Ministerrats nun die Abhaltung der 

ersten Regierungskonferenz am 21. Januar 

2014. Dies gilt gemeinhin als Auftakt der 

Beitrittsverhandlungen. Einige Mitgliedstaa-

ten hatten für einen Beginn der Verhand-

lungen noch im Dezember geworben. Es ist 

davon auszugehen, dass die EU-

Mitgliedstaaten auf strenge Konditionalität 

drängen: Die Erfahrung der vergangenen 

Monate lehrt, dass der Dialog zwischen Ser-

bien und Kosovo ein mühevoller Prozess ist. 

Ein inoffizielles deutsch-britisches Papier 

fordert, dass Fortschritte bei der Normalisie-

rung der beiden Länder und Fortschritten 

bei den Verhandlungen korrelieren müssen. 

Die Verbesserung der bilateralen Beziehun-

gen ist conditio sine qua non für den Ab-

schluss aller Verhandlungskapitel, welche 

die Beziehungen zum Kosovo betreffen 

könnten. Andernfalls droht die Drosselung 

des Verhandlungstempos oder gar komplet-

ter Stillstand. Weitere Elemente des Pa-

piers: Definition klarer Zwischenziele in den 

Kapiteln, Schaffung robuster Monitoringme-

chanismen und eine rechtlich verbindliche 

Vereinbarung, dass Serbien und Kosovo ih-

ren EU-Beitritt nicht gegenseitig blockieren 

werden. Zum einen wollen Berlin und Lon-

don damit den Druck auf Belgrad aufrecht-

erhalten, zum anderen will man nach meh-

reren schlechten Erfahrungen die Ver-

schleppung von Beitrittsprozessen aufgrund 

bilateraler Streitigkeiten vermeiden. 

 

 

5. Entwicklungen in der Östlichen 

Nachbarschaft 

 

Aus aktuellem Anlass erörterten die Staats- 

und Regierungschefs die Situation in der 

Ukraine.  

Zum einen bekräftigten sie die Bereitschaft 

der EU, das Assoziierungsabkommen mit 

der Ukraine zu unterzeichnen, sobald die 

Ukraine dafür bereit ist. Im Vorfeld hatten 

insbesondere Schweden und Polen auf ein 

positives Signal an die Ukraine gedrängt. In 

den Pressekonferenzen nach dem Gipfel äu-

ßerten sich einige Gipfelteilnehmer deutli-

cher: Bislang hätten die ukrainischen Ver-

treter in den zahlreichen Treffen der letzten 

Wochen kein eindeutiges Zeichen vermittelt, 

so Kommissionspräsident Barroso. Die litau-

ische Präsidentin Grybauskaite sprach von 

einem Vertrauensverlust. 

Gleichzeitig riefen die Staats- und Regie-

rungschefs die ukrainische Regierung zu po-

litischer Zurückhaltung und Respekt für 

Menschen- und Grundrechte auf. Eine de-

mokratische Lösung müsse zudem den Wil-
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len des ukrainischen Volkes widerspiegeln, 

Barroso rief zum Dialog mit der Opposition 

auf. Mit einem Verweis auf den russischen 

Druck auf die Länder der Östlichen Partner-

schaft im Vorfeld und im Nachgang des Vil-

nius-Gipfels betonten die Staats- und Regie-

rungschefs das Recht der Ukraine auf eine 

selbstständige Außenpolitik. Am Montag 

hatten bereits die EU-Außenminister deutli-

che Kritik am Vorgehen Russlands geübt. 

Der EU-Russland-Gipfel im Januar wird auf 

diese Themen zurückkommen. 

 

Daneben begrüßten die Staats- und Regie-

rungschefs auch die Paraphierung der Asso-

ziierungsabkommen mit Georgien und der 

Republik Moldau. Der Europäische Rat will 

nun den Prozess mit beiden Ländern be-

schleunigen und die Abkommen bis spätes-

tens August 2014 unterzeichnen. 

 

6. Migrationsströme 

 

Am Freitagmorgen tauschten sich die 

Staats- und Regierungschefs zudem über 

den Umgang mit Migrationsströmen aus. 

Hintergrund: Als Reaktion auf das Unglück 

in Lampedusa hatte die Europäische Kom-

mission im Oktober eine Task Force ins Le-

ben gerufen, die kurzfristige Handlungsopti-

onen zu einem besseren Umgang mit 

Flüchtlingsströmen im Mittelmeerraum prü-

fen sollte. Die am 4. Dezember veröffent-

lichte Mitteilung der Task Force nennt 38 

Maßnahmen. Schwerpunkte:  eine bessere 

Zusammenarbeit mit den Drittstaaten, Stär-

kung der Möglichkeiten für legale Zuwande-

rung, Intensivierung des Kampfes gegen 

Menschenhandel, Schmuggel und organi-

sierte Kriminalität, Stärkung der Grenz-

überwachung (u.a. durch die Grenzagentur 

Frontex), mehr Solidarität mit betroffenen 

Mitgliedstaaten. Die Staats- und Regie-

rungschefs forderten eine rasche Umset-

zung der Maßnahmen und beauftragten den 

Rat, den Implementierungsstand regelmä-

ßig zu prüfen.  

Noch vor dem Junigipfel 2014 soll die Kom-

mission ihrerseits Bericht über den Umset-

zungsstand der Mitteilung erstatten. Im Juni 

2014 werden sich die Staats-und Regie-

rungschefs dann ausführlich mit Justiz- und 

Innenthemen befassen.  

 

7. Außenpolitische Krisenherde 

 

Ferner berieten die Gipfelteilnehmer das 

weitere Vorgehen in zwei außenpolitischen 

Krisenherden. Im Fokus standen dabei vor 

allem die Unruhen in der zentralafrikani-

schen Republik. Die Staats- und Regie-

rungschefs lobten ausdrücklich die französi-

sche Intervention, die Schlimmeres verhin-

dert habe. Herman van Rompuy rief zudem 

andere EU-Mitgliedstaaten auf, den franzö-

sischen Einsatz zu unterstützen. Deutsch-

land wird sich nicht mit Truppen beteiligen, 

schloss aber andere Formen der Unterstüt-

zung nicht aus. Darüber hinaus diskutierten 

die Staats- und Regierungschef mögliche 

Maßnahmen durch die EU, auch in Form ei-

ner militärischen oder zivilen GSVP-Mission. 

Hierzu soll die Hohe Vertreterin rechtzeitig 

bis zum Treffen der Außenminister im Janu-

ar 2014 einen Vorschlag vorlegen.  

 

Die Staats- und Regierungschefs begrüßten 

die Initiative zur Syrien-Konferenz am 22. 

Januar und sagen die Mobilisierung weiterer 

humanitärer Hilfe zu. Seit Beginn der Krise 

haben die EU-Länder zusammengenommen 

rund zwei Milliarden Euro Hilfen bereitge-

stellt. Bei der Konferenz am 22. Januar wird 

sich die EU unter anderem für die Einrich-

tung eines humanitären Korridors einsetzen. 

 


